
 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern & Erziehungsberechtigte der Klassen 9, 

am Montag beginnt für Ihre Kinder das dreiwöchige Schülerbetriebspraktikum. 

Aus diesem Grund möchten wir Sie über folgende Regelungen (Stand 12.03.2020; 10:30 Uhr) 

informieren, die den Umgang mit dem Corona-Virus im Schulbereich betreffen: 

 

1. Das Betriebspraktikum stellt im Sinne des MAGS Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales (NRW) keine Großveranstaltung dar, unterliegt somit von schulischer 

Seite keiner begründeten vorbeugenden Schutzmaßnahme. 

Es findet somit in der Zeit vom 16.03.- 03.04.2020 statt. 

2. In den Betrieben sind die Schüler jederzeit individualisierbar und unterliegen den 

Bestimmungen des Betriebsschutzes. 

3. Bei Krankheits- oder Ansteckungsverdächtigen werden gemäß § 28-31 des 

Infektionsschutzgesetztes Maßnahmen, insbesondere eine Quarantäne angeordnet. 

Der Krankheitsnachweis ist dabei nicht über ein Attest zu erbringen. Die 

Schülerinnen und Schüler müssen jedoch sowohl im Betrieb als auch in der Schule 

telefonisch krankgemeldet werden. Sie bleiben dann bis zu den Osterferien zuhause. 

4. Im Fall von Homeoffice Anordnungen oder Betriebsferien bleiben die Praktikanten 

zuhause und kommen nicht in die Schule. Die Anordnung des Betriebes sollte in 

diesem Fall der Schule zugestellt werden. 

5. Sollten in den verbleibenden Tagen Betriebe das Schülerbetriebspraktikum für das 

Jahr 2020 absagen, so behalten wir als Schule (Stand 12.03.2020; 10:30 Uhr) uns vor, 

das Praktikum kurzfristig abzusagen. Dann findet Unterricht nach Plan statt. Über 

diese Entwicklung informieren wir sie zeitnah /umgehend. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern alles Gute 

Mit freundlichen Grüßen 

 

M. Jütte   M. Harbaum   M. Borowy-Böhm 

Schulleiter   Abteilungsleitung  Berufswahl-Koordinator 

 

 


